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d) Leerstehende Immobilie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einer leerstehenden Immobilie sind stets Ermittlungen zur EEA vorzunehmen. Auch hier 
trägt der Stpfl. die objektive Beweislast. Die Ausführungen auf Seiten 9 und 29 des Leitfadens 
gelten sinngemäß. 
 
Kann der Stpfl. darlegen, dass er den Entschluss zur dauerhaften Vermietung endgültig gefasst 
hat, sind die Aufwendungen als vorweggenommene WK zu berücksichtigen, R 21.2 Abs. 3 
EStR. Dieser Entschluss muss durch objektiv feststellbare Merkmale, z.B. nachhaltige 
Vermietungsbemühungen durch Annoncen, Einschalten eines Maklers usw., nachgewiesen 
werden. 
 
Wird die Immobilie aufgrund eines neu gefassten Entschlusses veräußert oder selbstgenutzt, 
führt dieser Entschluss zur Beendigung der bisherigen EEA. Wurde hingegen die Immobilie 
zuvor dauerhaft vermietet ist das zeitgleiche Anbieten zur Miete und zum Verkauf unschädlich 
(Rz 26). 
 
Gegen die EEA spricht und folglich zum Verlust der WK führt, wenn der Stpfl. noch nicht weiß, 
wie er die Immobilie nutzen möchte (Rz 24). Gleiches gilt, wenn nicht erkennbar ist, dass der 
Stpfl. die Immobilie in einen vermietbaren Zustand bringt, z.B. bei langfristig unvollendeten 
Renovierungsarbeiten. Dies spricht ebenso für fehlendes wirtschaftliches Verhalten des Stpfl. 
wie das Beharren auf eine feste Miethöhe bzw. auf einen bestimmten Personenkreis. 
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